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Satzung 
des Ortsring Mondorf e.V. 

in der Fassung vom 20.Mai 2026 
 
 

§ 1  
Name und Sitz des Vereins 

 
Der Verein führt den Namen “Ortsring Mondorf e.V.” und hat seinen Sitz in Niederkassel-
Mondorf. Der Verein ist im Vereinsregister unter dem Aktenzeichen VR2098 eingetragen. 

 
§ 2 

Zweck des Vereins / Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.  
 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung  
 

a. Heimatpflege, insbesondere 
b. des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht 

und des Fasching. 
 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Pflege des rheinischen 
Brauchtums wie z.B. die Organisation und Durchführung von Karnevals-umzügen 
sowie die Mitwirkung bei der Gestaltung von Ortsplätzen. 
 

(4) Der Verein hat zudem die Aufgabe, gemeinsame Interessen der Mitglieder zu 
koordinieren sowie nach innen und außen zu vertreten, ohne deren Eigenständigkeit 
nach außen einzuschränken. Durch sinnvolle Planung und Organisation soll erreicht 
werden, dass sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und jede 
Vereinsveranstaltung zum Erfolg führt. 
 

(5) Der Vorstand des Vereins ist berechtigt, Vereinsmittel teilweise einer anderen, 
ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuzuwenden.  
 

(6) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  
 

(7) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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(8) Rechtsansprüche auf Zuwendungen oder Leistungen auf Grundlage dieser Satzung 

bestehen nicht.  
 

§ 3 
Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

 
Mitglied des Vereins kann jeder Verein oder jede vereinsähnliche Gemeinschaft werden, 
die im Stadtteil Mondorf der Stadt Niederkassel tätig ist. Die Bewerber haben einen an den 
Vorstand gerichteten Aufnahmeantrag zu stellen.  
Der Vorstand entscheidet mit vorläufiger Wirkung über die Annahme. Die darauffolgende 
Mitgliederversammlung entscheidet mit 3/4-Mehrheit rechtswirksam über den 
Vereinsbeitritt. Die Gründungsmitglieder sind ohne Aufnahmeantrag Mitglied. 

 
§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 

(1) Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende eines jeden Kalenderjahres zulässig. Er 
erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die Erklärung muss 
spätestens bis zum 30. November des jeweiligen Jahres eingegangen sein. Ein Mit-
glied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten gegen die 
Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss bestimmt die Mitgliederver-
sammlung mit 3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 
(2) Dem Auszuschließenden sind vor Beschluss die gegen ihn erhobenen Vorwürfe 

schriftlich mitzuteilen. Ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gegen den 
Ausschluss kann innerhalb eines Monats schriftlich Einspruch eingelegt werden, über 
den die Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung entscheidet. Bis dahin ruht 
die Mitgliedschaft.  

 
§ 5 

Beitrag 
 

Der Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 

§ 6 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand gemäß §26 BGB („geschäftsführender Vorstand“) besteht aus dem 

Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Kassierer. Diese können 
den Verein jeweils vollumfänglich alleine vertreten. 
 

(2) Der Vorstand kann um bis zu 5 Beisitzern erweitert werden. Diese Beisitzer haben im 
Innenverhältnis volles Stimmrecht. 
 

(3) Interessenten für eine Vorstandstätigkeit können vom Vorstand zu einem Praktikum 
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eingeladen werden. Während dieses Zeitraumes haben diese kein Stimmrecht, 
können aber an allen Vereinsaktivitäten und Diskussionen teilnehmen. Das 
Praktikum endet mit der nächsten Mitgliederversammlung. 
 

(4) Nach Ablauf des Praktikums kann der Vorstand den Interessenten gem. Abs. 3 der 
Mitgliederversammlung zur Wahl vorschlagen. 
 

(5) Der geschäftsführende Vorstand und die Besitzer werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben jedoch 
auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Bei 
Ausscheiden eines Mitgliedes kann der Vorstand kommissarisch bis zur nächsten 
Wahl ein weiteres Vorstandsmitglied benennen.  
 

(6) Die Wahl findet nach folgendem Turnus statt: 
 
 Jahre mit geraden Jahreszahlen 

 Vorsitzender 
 Kassierer 
 zwei Beisitzer (Ziffer 2 und 4) 

 
 Jahre mit ungeraden Jahreszahlen 

 stellvertretender Vorsitzender 
 drei Beisitzer (Ziffer 1, 3 und 5) 

 
(7) Die Positionen der Beisitzer werden von 1 bis 5 nummeriert und entsprechend dem 

Absatz (4) gewählt.  
 

(8) Bei Bedarf sind verkürzte Wahlperioden im Einzelfall zulässig. 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich, möglichst im ersten 

Halbjahr des Jahres statt, welches dem abgelaufenen Geschäftsjahr folgt. Außerdem 
muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Ver-
eins es erfordert oder wenn die Einberufung von 1/5 der Mitglieder unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 
 

(2) Jede Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden oder dem stellvertretenden 
Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 14 Tagen 
einberufen. Die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung ist dabei mitzuteilen. 
 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder dem stellvertretenden 
Vorsitzenden geleitet; sollten beide verhindert sein, vom Kassierer. Sollten alle drei 
verhindert sein, wird eine neue Versammlung einberufen. 
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(4) Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgelegten 
Tagesordnung beschließen. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entschei-
det bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen. Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht. Die Mitglie-
derversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 50 % der Mitglieder anwesend 
sind. 
 

(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Darüber hinaus haben der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende ein zusätzliches Stimmrecht. Zur Änderung der Satzung 
oder des Vereinszweckes und zur Auflösung des Vereins ist eine 3/4-Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich von 
der Mitgliederversammlung festgelegt.  
 

(6) Die Abstimmung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Mitglied dies 
beantragt. 
 

(7) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu Beweiszwecken in einem 
Protokoll festzuhalten und von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes 
zu unter-schreiben. Dabei sind Ort und Zeitpunkt der Versammlung sowie das 
jeweilige Abstimmungsergebnis festzuhalten. 
 

§ 8 
Auflösung des Vereins 

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an den Bürgerverein Mondorf e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
§ 9 

Inkrafttreten - Außerkrafttreten 
 

Die in der ordentlichen Mitgliederversammlung am 20.Mai 2026 beschlossene Satzung tritt 
mit dem Tag der Eintragung im Vereinsregister in Kraft. 

Die Satzung vom 26.04.2018 wird aufgehoben. 
 
 

Niederkassel-Mondorf, den 20.Mai 2026 
 
 
 
 
 
__________________ __________________ __________________ 
 Peter Müller  Dieter Werner  Dieter Weiermann 
 1.Vorsitzender  stv. Vorsitzender  Kassierer 
 


